
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/3/9 6Ob72/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1960

Norm

AußStrG §9 F

Rechtssatz

Der beschränkt Entmündigte hat ein Beschwerdeinteresse an der Wiederherstellung des erstgerichtlichen Beschlusses,

daß eine Ermächtigung zur Prozeßführung gemäß § 2 ZPO nicht erforderlich ist.

Entscheidungstexte

6 Ob 72/60

Entscheidungstext OGH 09.03.1960 6 Ob 72/60

EvBl 1960/219 S 392 = JBl 1960,501
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